
REPUBLIK öSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FüR 

öFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

DIPL.-ING. DA. RUDOLF STREICHER 

ZL. 5907/18-Info-87 

11-~ !J5l der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
.... Pi"'. sm_ • 

des Naliomllratcs XVII. Oesctzgcbun"perigde 

":l9~ lAB 

1988 -01- 28 

zu Alfo3 IJ 

A-1030 Wien, Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 737507 
Fernschreib-Nr.111800 
OVR: 0090204 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die ~chriftLiche Anfrage 

der Abg. Dr. Haider und Genossen vom 

17. Dezember 1987, Nr. 1403/J-NR/87, 

"LenkerprUfungsreform 1987" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Der Inhalt der theoretischen LenkerprUfung wird durch die 

§§ 37a und 37b der Kraftfahrgesetz-DurchfUhrungsverordnung 

(KDV) bestimmt. Eine der Zielvorgaben der LenkerprUfungs­

reform war es, diese Inhalte möglichst gleichmäßig auf alle 

PrUfbögen aufzuteilen. Damit soll u.a. auch sichergestellt 

. werden, daß der Kandidat nicht nur aus einem FaChgebiet 

Fragen gestellt erhält. Eine Änderung am Inhalt der theoreti­

schen LenkerprUfung ist aber durch die Prlifungsreform nicht 

erfolgt. Daher kann die Reform auch keine Auswirkunge~ auf 

den Lehrstoff der Fahrschulen und somit auf die Ausbildungs­

inhalte haben. Diese bestimmen sich in erster Linie nach den 

in den §§ 37a und 37b KDV vorgegebenen Sachthemen. 

Zu Frage 3: 

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung sieht das KFG 1967 

hinsichtlich der theoretischen Lenkerprlifung flir die Gruppe B 

keine Prlifung in Kraftfahrzeugtechnik vor. Die P~Ufung hat 

sich vielmehr "auf die fUr das sichere Lenken von Kraftfahr­

zeugen und das richtige Verhalten bei den im Straßenverkehr 

Z~ .~wa~tenden besonderen Umstände und Gefahren nQtwend1~en 
Kenntnisse" zu erstrecken (§ 70 Abs. 2 lit. b KFG). Diese 
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Bestimmung wird durch die KDV präzisiert. Dort wLrd lediglich 

neben den Kenntnissen Uber Verhaltensweisen im straßenverkehr 

(§ 37b Abs. 1 lit.a) KDV) die Fähigkeit, Kraftfahrzeuge und 

Anhänger auf ihren vorschriftsmäßigen Zust~nd zu prUfen. 

verlangt. 

Es mag zutreffen, daß die Fragen nach dem allgemeinen Fahr­

verhalten in der Vergangenheit nicht immer in dem Umfang 

ge~rUft worden sind, den das Gesetz vorsieht. In dennunmeht 

verwendeten PrUfbögen kommt ihnen jedenfalls' der ent~. 

sprechende Stellenwert zu. 

Wien, am 27. Jänner 1988 

Der Bundesminister 

1291/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




